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NEWS

Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer

1 Allgemeines 

Im Zusammenhang mit unentgeltlichen Vermögensübertragungen sind mit Wirkung vom 1. August 2008 durch das Schenkungsmeldegesetz 2008 (SchenkMG 2008) wichtige steuerliche Änderungen erfolgt. Im Folgenden werden einige für den Rechnungswesen​unterricht relevante Bestimmungen behandelt. 

· Es entfällt die Erbschafts- und Schenkungssteuer. 

· Grundstücke unterliegen stattdessen auch bei unentgeltlicher Übertragung der Grund​erwerbsteuer. 

· Die Schenkung anderer Vermögenswerte (Sparbücher, Aktien, Betriebe etc.) muss ab einer gewissen Betragsgrenze dem Finanzamt gemeldet werden. 

2 Meldepflicht (Anzeigepflicht) von Schenkungen 

Schenkungen im Sinne des Schenkungsmeldegesetzes sind Zuwendungen, die unentgeltlich (= ohne angemessene Gegenleistung) und freigebig erfolgen, also zu einer (gewollten) Bereicherung des Erwerbers führen. 

Meldepflicht besteht für Schenkungen unter Lebenden (also nicht für Schenkungen auf den Todesfall) und für Zweckzuwendungen unter Lebenden (Zuwendun​gen unter einer bestimmten Auflage oder eine vertraglich vereinbarte Leistung zugunsten eines bestimmten Zweckes), und zwar für folgende Vermögenswerte:

· Bargeld 

· Kapitalforderungen (z. B. Sparbücher, Anleihen, Darlehensforderungen) 

· Anteile an Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) und an Personengesellschaften (OG, KG) 

· Beteiligungen als stiller Gesellschafter 

· Betriebe oder Teilbetriebe zur Erzielung von Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, selbständiger Arbeit oder Gewerbebetrieb 

· Bewegliches körperliches Vermögen (z.B. Kraftfahrzeuge, Schmuck, Edelsteine) und immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Urheberrechte, Konzessionen, Fruchtgenuss​rechte, Wohnrechte, Warengutscheine)
Weder für Erbschaften noch für Schenkungen von Grundstücken besteht eine Anzeigepflicht nach dem Schenkungsmeldegesetz. Für den Erwerb von Todes wegen von Grundstücken und Schenkungen unter Lebenden von Grundstücken besteht jedoch eine Anzeigepflicht nach dem Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG).

Ist der Wert eines übertragenen Vermögens offenkundig (etwa bei Bargeld, Sparbüchern oder Aktien), so ist dieser Wert in die Anzeige einzusetzen. Ist der Wert hingegen nicht offenkundig (etwa bei gebrauchtem Sachvermögen), so genügt es, wenn der (gemeine) Wert geschätzt wird. Ein Schätzgutachten ist dafür nicht erforderlich. Wird ein Betrieb (Teilbetrieb, Anteil an einer Personengesellschaft) unentgeltlich übertragen, genügt ebenfalls eine geschätzte Wertangabe, eine Unternehmensbewertung ist in diesem Zusammenhang nicht erforderlich. 
2.1 Was ist von der Anzeigepflicht befreit?

· Befreit sind Erwerbe zwischen Angehörigen bis zu einem gemeinen Wert von € 50.000,00. Unentgeltliche Erwerbe eines Angehörigen von demselben Angehörigen innerhalb eines Jahres (seit dem letzten Erwerb) sind nur dann von der Anzeigepflicht befreit, wenn die Summe der gemeinen Werte all dieser Erwerbe € 50.000,00 nicht übersteigt. 
· Befreit sind Erwerbe zwischen anderen Personen bis zu einem gemeinen Wert von € 15.000,00. Unentgeltliche Erwerbe einer Person von derselben Person innerhalb von fünf Jahren ab dem letzten Erwerb sind nur von der Anzeigepflicht befreit, wenn die Summe der gemeinen Werte all dieser Erwerbe € 15.000,00 nicht übersteigt. 

· Außerdem von der Meldepflicht befreit sind Zuwendungen, die schon nach dem Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955 befreit waren, wie z.B. Gewinne aus unentgeltlichen Ausspielungen (z.B. Preisausschreiben, Gewinnspiele). 

2.2 Wer ist zur Anzeige verpflichtet?
Erwerber und Geschenkgeber sowie Rechtsanwälte und Notare, die beim Erwerb oder bei Errichtung der Vertragsurkunde über den Erwerb mitgewirkt haben oder zur Erstattung der Anzeige beauftragt wurden, sind zur ungeteilten Hand zur Anzeige auf elektronischem Weg innerhalb von drei Monaten ab dem Erwerb verpflichtet. Sobald ein Verpflichteter Anzeige erstattet hat, entfällt die Anzeigepflicht der anderen. 
3 Grunderwerbsteuer bei der unentgeltlichen Übertragung von Grundstücken 

Grundstückserwerbe von Todes wegen, z.B. im Wege einer Erbschaft, eines Vermächt​nisses oder in Erfüllung eines Pflichtteilsanspruches und der Erwerb eines Grundstückes durch Schenkung unterliegen der Grunderwerbsteuer.

Bei Erwerben von Todes wegen und Schenkungen unter Lebenden ist die Grunderwerb​steuer vom dreifachen Einheitswert des Grundstückes (Bemessungsgrundlage) zu berechnen. Der Steuersatz beträgt entweder 2 % oder 3,5 % der Bemessungsgrundlage. Bei Erwerben durch Ehegatten, Eltern, Kinder, Enkelkinder, Stiefkinder, Adoptivkinder oder Schwiegerkinder beträgt der Steuersatz 2 %. In allen anderen Fällen beträgt der Satz 3,5 %. 
4 Schulbuchbezug 

· Rechnungswesen & Controlling HAK IV: Kapitel Steuerrecht

· Rechnungswesen & Controlling HLW V: Kapitel Steuerrecht

· Rechnungswesen HAS 3: Kapitel Steuerrecht

· Rechnungswesen & Controlling FW 3: Kapitel Steuerrecht

· Einführung in das Steuer- und Beihilfenrecht
5 Weitere Informationen

Detaillierte Informationen zu diesem Thema können im Internet u.a. unter folgender Adresse abgerufen werden: 

· Finanzdokumentation des Finanzministeriums 

https://findok.bmf.gv.at/findok/link?gz=%22BMF-010000/0032-VI/6/2008%22&gueltig=20080718&segid=%2235732.1.1+18.07.2008+15:50:02:83%22 
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